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Anwendung des „Mietwagenrisikos“ auf die Erstattung der Mietwagenkosten


MUSTER / SCHRIFTSATZMODULE ZU MIETWAGENRISIKO

Nach der Rechtsprechung des BGH sind die Grundsätze des „Werkstattrisikos“ auch auf andere Schadenpositionen anwendbar, auf die der Geschädigte dem Grunde und der Höhe nach keinen Einfluss hat. Wörtlich: „Dies gilt für alle Mehraufwendungen der Schadensbeseitigung, deren Entstehung dem Einfluss des Geschädigten entzogen ist und die ihren Grund darin haben, dass die Schadensbeseitigung in einer fremden, vom Geschädigten nicht kontrollierbaren Einflusssphäre stattfinden muss.“ (BGH 12.3.24, VI ZR 280/22).

Das „Sachverständigenrisiko“ hat der BGH in der zitierten Entscheidung bereits angewendet, für die Abschleppkosten ist das „Hakenrisiko“ in den Instanzen längst etabliert.

Es kommt nicht darauf an, ob der BGH bereits zum „Mietwagenrisiko“ entschieden hat, denn die vom BGH dargelegten Grundsätze kann ein Gericht selbst auf den streitgegenständlichen Fall anwenden, so wie das beim vom BGH auch noch nicht entschiedenen „Hakenrisiko rund um Abschleppkosten längst geschieht.

Hier kommt es nun für die Beantwortung der Frage nach dem „Mietwagenrisiko“ entscheidend darauf an: Kann der Geschädigte die Höhe der Mietwagenkosten beeinflussen?

Mietwagen-Gesamtkosten haben vier Komponenten:

der Eintrag „Selbstfahrermietfahrzeug in der ZB 1
die Dauer der Nutzung
die Gruppeneinstufung
den Tarif

Der Eintrag in der Zulassungsbescheinigung Teil I
Der durchschnittliche Geschädigte hat keinerlei Kenntnis darüber, dass es bei Mietwagen (hier wird der Begriff landläufig verwendet, im Personenbeförderungsrecht, dort in § 49 Abs. 4 PersBefG, ist „Mietwagen“ ja der Begriff für das „Taxi ohne Taxischild“) den Eintrag im Hinblick auf die Eigenschaft als Vermietfahrzeug für Selbstfahrer geben muss. 

Er weiß also nicht – und der Kläger wusste das auch nicht – dass er dort die „offizielle“ Mietwageneigenschaft des Fahrzeugs prüfen könnte. Mangels realistischer Kontrollmöglichkeit (Nachgucken wäre zugegebenermaßen einfach, aber man müsste wissen wonach und wo man schauen muss) fällt diese Thematik sehr eindeutig in die Kategorie des subjektbezogenen Schadenbegriffs in der Ausprägungsform des Mietwagenrisikos.

Vollends albern wird es, wenn die Beklagte einwendet, In der Zulassungsbescheinigung Teil I sei das Fahrzeug als „Selbstfahrermietfahrzeug“ bezeichnet. Es müsse aber „Selbstfahrervermietfahrzeug“ heißen, und deshalb erkenne er das Fahrzeug nicht als offiziellen Mietwagen an. Oder umgekehrt. Oder es dürfe nicht „Selbstfahrervermietfahrzeug“ oder „Selbstfahrermietfahrzeug“ heißen, sondern „Vermietfahrzeug für Selbstfahrer“ oder „Mietfahrzeug für Selbstfahrer“.

Den Behörden ist durch die Fahrzeugzulassungsverordnung kein Wortlaut vorgeschrieben. Es muss nur klar sein, was gemeint ist. Man findet alle oben genannten Formulierungen. Doch selbst wenn es einen vorgeschriebenen Wortlaut gäbe, der Geschädigte wird und muss den nicht kennen. 

Das alles unterfällt also dem subjektbezogenen Schadenbegriff.

Die Abtretung eventueller Rückforderungsansprüche des Klägers gegen den Autovermieter an den Versicherer wurde bereits angeboten, was hiermit noch einmal wiederholt wird. Der Klageantrag ist entsprechend gefasst.

Die Anmietungsdauer
Mit den sehr wenigen Ausnahmen des trödelnden Geschädigten dürfte der Geschädigte jedenfalls bei Reparaturvorgängen sehr selten auf die Dauer des Geschehens und damit auf die Anmietdauer Einfluss haben. Ersatzteilbeschaffungsprobleme, Erkrankung und Ausfall von Mitarbeitern in der Werkstatt, dortige Personalengpässe in der Urlaubszeit, alles das liegt nicht im Einflussbereich des Geschädigten. Es findet in einer für ihn fremden Einflusssphäre statt.

Im konkreten Fall lag die Verzögerung in ….

Darauf hatte der Kläger keinen Einfluss.

Das ist also eine Gemengelage aus Werkstattrisiko und Mietwagenrisiko. 

Die Abtretung eventueller Ansprüche des Klägers gegen die Werkstatt wegen zögerlicher Reparatur wurde bereits vorgerichtlich angeboten, was hiermit noch einmal wiederholt wird. Der Klageantrag ist entsprechend formuliert.

Die Eingruppierung des Unfallfahrzeugs und des Mietfahrzeugs
Die Einstufung des verunfallten Fahrzeugs und des Mietfahrzeugs in die passenden Mietwagengruppen ist nicht trivial. Das Einstufungskriterium ist nämlich der Listenpreis, nicht hingegen die „Größe“. Der Golf überspannt von „Kleiner Motor, Ausstattung Margherita“ bis „Dicker Motor, volle Hütte“ vier Mietwagenklassen. Der Polo auch. Und so kann der Polo gruppengrößer sein als der Golf. 

Dass der Kläger aufgrund fehlerhafter Beratung im konkreten Fall ein Fahrzeug der Gruppe x angemietet hat, obwohl sein verunfalltes Fahrzeug „nur“ in die Gruppe y gehört, kann ihm nicht angelastet werden. Die Bestimmung der Gruppeneinstufung fand in einer von ihm nicht beeinflussbaren Sphäre der diesbezüglichen Fachleute statt.

Hier konnte sich der Kläger nur auf die Beratung durch die Fachleute verlassen. Dieser Themenpunkt fällt daher eindeutig in die Kategorie „Mietwagenrisiko“.

Die Abtretung eines eventuellen Schadenersatzanspruchs des Klägers gegen den Autovermieter wegen Beratungsverschuldens wurde bereits angeboten, was hiermit noch einmal wiederholt wird. Der Klageantrag ist entsprechend formuliert.

Der Tarif und die Tücken des Preisvergleiches
Außerhalb der Not- und Eilsituation lässt sich scheinbar begründen, warum der Geschädigte Einfluss auf die Tarifhöhe nehmen kann. Er könnte vor der Anmietung die Preise vergleichen. Er müsste es nur tun. Auf den ersten Blick wirkt das überzeugend.

Auf den zweiten Blick kann man da sehr ernsthafte Zweifel haben.

Ohne Festlegung des Abgabetermins, ohne Eingabe des Zahlungsmittels Kreditkarte und mit der Option Übergabe und Rückgabe des Fahrzeugs in der Werkstatt wird der Geschädigte jedenfalls online – und eine solche Online-Recherche ist heute der typische Weg zum Preisvergleich – kaum Angebote einholen können.

Das Gericht mag es selbst probieren, auf einer der Angebotsseiten der Autovermieter, die man kennt, ohne Eingabe eines Abgabedatums und ohne Eingabe von Kredit- oder Bankkartendaten ein Preisangebot zu bekommen.

Bei den vielen ex-post-Angeboten, die von Versicherern eingeholt werden, um gegen die Erstattung geltend gemachter Mietwagenkosten zu argumentieren, liegt die Anmietdauer in der Vergangenheit, damit steht sie fest. Und das Thema Vorfinanzierung wird ignoriert. 

Jegliche klassische Anmietung, auf die sich die Preisrecherchen zwangsläufig beziehen, bedarf der Vorausfinanzierung durch den Mieter. Die Kreditkartendaten werden hergegeben, der Vermieter blockiert auf der Kreditkarte den zu erwartenden Mietbetrag plus einen Kautionsbetrag, der in der Nähe von tausend Euro liegt. Noch fließt kein Geld, aber der Geschädigte mit begrenztem Verfügungsrahmen im Hinblick auf die Kreditkarte ist nun eingeschränkt. Am Tag der Rückgabe des Fahrzeugs wird die Kreditkarte belastet. Je nachdem, wie weit es an dem Tag noch bis zur Abbuchung der mit der Kreditkarte getätigten Ausgaben vom Konto des Geschädigten ist, gibt es eine große Wahrscheinlichkeit, dass der Versicherer die Mietkosten noch nicht erstattet hat. Und wenn der Versicherer, was bei manchen Gesellschaften zu erwarten ist, auch das noch – weil oberhalb der Schwacke-Werte liegend – für zu teuer hält, wird das Stadium der Vorfinanzierung lange anhalten.

Jedenfalls für den Geschädigten, der nicht in die Gruppe derer gehört, die nach Treu und Glauben zur Vorfinanzierung verpflichtet ist (BGH 18.2.20, VI ZR 115/19, Rn. 17), ist eine Vorfinanzierung durch ihn selbst eine Anforderung, die er nicht erfüllen muss, denn:

„Grundsätzlich ist es Sache des Schädigers, die Schadensbeseitigung zu finanzieren. Der Geschädigte hat Anspruch auf sofortigen Ersatz   und ist unter Umständen berechtigt, grundsätzlich aber nicht verpflichtet, den Schaden zunächst aus eigenen Mitteln zu beseitigen oder gar Kredit zur Schadensbehebung aufzunehmen.“

Der Kläger hat folgende regelmäßige Ausgaben und Einnahmen:

…
…
…

Damit liegt auf der Hand, dass ihm eine Vorfinanzierung nicht obliegt.

Es mag sein, dass von einzelnen Vermietern bei persönlicher oder telefonischer Erkundigung auch ein Angebot ohne Vorauszahlung bei offenem Mietende abgegeben wird. Doch sagt die betriebswirtschaftliche Logik, dass dieser Preis ein sehr hoher Preis sein wird.

Hinzu kommt: Beim Online-Preisvergleich kann nur z. B. „Golf“ eingegeben werden. Ob das dann der Golf mit 75 oder 200 KW Motorleistung wird, ist für die Schadenersatzfrage von großer Bedeutung. Das lässt sich aber nicht bei der Preisabfrage eingrenzen.

Das bedeutet für den konkreten Fall des beschädigten Pkw Typ ….
Folgendes: …

Aktuelle Urteile 
Folgende Gerichte sagen, Mietwagenkosten seien in vollem Umfang dem „Mietwagenrisikos“ zuzuordnen. 

Das gelte für die Frage, ob der Mietwagen als solcher zugelassen sei, für die Frage der Anmietungsdauer wegen Reparaturverzögerungen wie auch für den Tarif. 

AG Kerpen, 102 C 79/24, IWW-Abruf-Nr. 247204
AG Siegen, 21.3.25, 14 C 1584/24, IWW-Abruf-Nr. 247569
AG Bad Oeynhausen,  22.8.25, 24 C 70/25, IWW-Abruf-Nr. 250621
AG Düsseldorf, 15.8.25, 46 C 257/25

Eine bedeutende Literaturstimme ist Almeroth in NZV 2025, 481 ff. Darin heißt es:

„Von der Instanzrechtsprechung wurden schließlich die Grundsätze des Werkstattrisikos zu Recht bereits bei Abschleppkosten herangezogen. Aktuell spricht deshalb sehr viel dafür, dass für die vom Kläger vorgelegte Rechnung eines Autovermieters nichts anderes gilt.

Zusammengefasst und auf Mietwagenkosten angewendet, dürfte daher von folgender Rechtslage auszugehen sein, die sich vielleicht mit Begriffen wie „Mietwagenrisiko“ oder „Autovermieterrisiko“ treffend bezeichnen ließe:

1. Das „Mietwagenrisiko“ als Ausprägung des sogenannten Werkstattrisikos in Form der Möglichkeit überhöhter Mietwagenrechnungen hat der Schädiger und nicht der – gutgläubige – Geschädigte zu tragen.

2. Etwas anderes gilt nur in den seltenen Ausnahmefällen, in denen sich der Geschädigte ein Mitverschulden entgegen halten lassen muss, indem er in vorwerfbarer Weise

-den Mietwagen unnötig lange genutzt hat, weil er beispielsweise schuldhaft bei der Auswahl oder Überwachung der Werkstatt nicht die erforderliche Sorgfalt aufgewendet oder anderweitig zu Verzögerungen beigetragen hat, oder

-bewusst einen zu kostspieligen Wagen genommen oder zum erkennbar überhöhten Preis angemietet hat.“

Keine der Ausnahmen trifft auf den vorliegenden Fall zu.





	Wichtiger Hinweis: Der Inhalt ist nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Die Redaktion prüft ihn regelmäßig und passt ihn gegebenenfalls an. Gleichwohl schließen wir Haftung und Gewähr aus, da die Materie komplex ist und sich ständig wandelt. Muster dienen als Vorlage und sind individuell anzupassen.

Haben Sie noch Fragen? Schreiben Sie uns: kontakt@iww.de
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Praxiswissen auf den Punkt gebracht.

\I_





